
1. Allgemeines und Vertragsabschluss
1.1 Für alle Ansprüche aus und im Zusammen-
hang mit einem Vertrags abschluss zwischen 
dem Kunden und der Firma option computer 
GmbH - im folgenden OPTION genannt -, gel-
ten die nach folgenden Allgemeinen Ge schäfts -
bedingungen in ihrer zum Zeit punkt des jewei-
ligen Vertrags ab schlusses gültigen Fassung, 
dies unter Ein beziehung der besonderen Ge-
schäfts bedingungen von OPTION für die ver-
schiedenen Services, die keine Warenlieferung 
zum Gegen stand ha ben. Im Falle der Kollision 
gilt zwischen den Regelungen als Rang folge:
a) Besondere Geschäftsbedingungen der ein-
zelnen Services;
b) diese Allgemeinen Geschäfts be din gungen;
c) gesetzliche Regelung.

1.2 Durch Erteilung eines Auftrages erkennt 
der Kunde diese Geschäfts be dingungen an. 
Abweichende Be din gungen des Kunden er-
kennt OPTION nicht an, es sei denn, OPTION 
stimmt Ihrer Geltung ausdrücklich zu.

1.3 Angebote der OPTION sind freibleibend. 
Aufträge des Kunden bedürfen zur Rechtswirk-
samkeit der schriftlichen Bestätigung durch 
OP TION, die binnen 14 Tage erfolgen kann. 
Sollte der Kunde mit dem Inhalt einer Bestäti-
gung nicht einverstanden sein, so hat der Kun-
de OPTION dies umgehend schriftlich anzuzei-
gen. Unterbleibt die schriftliche Anzeige, dann 
gilt die Bestätigung als inhaltlich gebilligt und 
damit als Vertrags grund lage. Eine Lieferung 
ersetzt die schriftliche Bestätigung.

1.4 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzun-
gen sind nur gültig, wenn OPTION sie schrift-
lich bestätigt. Das gleiche gilt für Beschaffen-
heits anga ben.

2. Preise, Zahlungsbedingungen
2.1 Die Preise gelten, wenn nicht ausdrücklich 
abweichend vereinbart, netto in EURO ohne 
Mehrwertsteuer ab OPTION-Auslieferungs-
lager. Sämtliche Unterstützungsleistungen 
(insbeson de re Installation und De monstration 
der Betriebs bereit schaft, Einweisung, Schu-
lung oder Beratung) werden gesondert nach 
Aufwand vergütet. Die Stunden sätze sowie 
Reise- und Nebenkosten richten sich nach der 
jeweils gültigen Preisliste der OPTION.

2.2 Alle Sendungen gehen auf Rech nung und 
Gefahr des Kunden. Die Ge fahr geht zu dem 
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die 
Lieferung OPTION verlässt. Wird der Versand 
auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die 
Gefahr mit Meldung der Versand bereitschaft 
auf ihn über.

2.3 Etwaige Preiserhöhungen hat der Kunde zu 
tragen, sofern die Ware ver einbarungsgemäß 
oder aus Grün den, die OPTION nicht zu vertre-
ten hat, spä ter als vier Monate nach Vertrags-
ab schluss geliefert wird.

2.4 Alle zur Zahlung fälligen Rech nungen von 
OPTION sind sofort ohne Abzug zahlbar.

2.5 Im Falle des Verzugs ist OPTION berechtigt 
- vorbehaltlich weiter ge hender Schadener-
satzansprüche - , Zinsen und Spesen in Höhe 
des von den Geschäftsbanken berech neten 
Zinssatzes für offene Konto korrent kredite - 
mindestens jedoch Jahres zinsen in Höhe von 
8 % über dem jeweiligen Referenzzinssatz der 
Euro päischen Zentralbank - zu berechnen. Zin-
sen sind sofort fällig.

2.6 Der Kunde ist zur Aufrechnung von For-
derungen nur berechtigt, wenn die Gegen-
forderung von OP TION unbe stritten oder 
rechts kräftig festgestellt ist. Ein Zurück-
behaltungsrecht, das auf einem anderen Ver-
tragsverhältnis mit OP TION beruht, kann der 
Kunde nicht geltend machen.

3. Termine
3.1 Termine sind nur dann verbind lich, wenn 
OPTION sie aus drücklich schrift lich zugesagt 
hat.

3.2. Kann ein zugesagter Termin von OPTION 
nicht eingehalten werden aus Gründen, die 
der Kunde zu vertreten hat oder die auf außer-
halb des Willens liegender unvorher gesehener 
Ereig nisse wie z.B. höherer Gewalt, Aus- und 
Einfuhr verboten, Streik oder Aus sperrung be-
ruhen, verlängert sich die Lieferzeit in ange-
messenem Umfang.
3.3 Ein Rücktritt des Kunden vom Vertrag kann 

nur erfolgen, wenn ein von OPTION schriftlich 
bestätigter Termin oder gemäß 3.2 verschobe-
ner Liefer- bzw. Installationstermin um mehr 
als sechs weitere Wochen überschritten und 
eine angemessene Nachfrist erfolglos abge-
laufen ist.

3.4 Wird Hard- und/oder Software durch OPTI-
ON installiert, zeigt OPTION dem Kunden die 
Funk tionstüchtigkeit um ge hend nach Installa-
tionsabschluss an. Dieser nimmt die Leistung 
unverzüglich ab. Auf Verlangen hat der Kunde 
die Abnahme schriftlich zu bestätigen.

4. Gewährleistung und Schadens ersatz
4.1 Rechte des Kunden wegen Sach mängeln 
verjähren bei neu herge stellten Sachen und 
Werks leistungen in einem Jahr ab Aus ieferung 
bzw. Abnahme. Bei Lie ferung gebrauchter Wa-
ren ist die Gewährleistung ausge schlossen. 
Die se Einschränkungen gel ten nicht bei arg-
listigem Ver schwei gen von Män geln, der Über-
nahme einer Be schaffen heits garantie durch 
OP TION, sofern OPTION grobes Verschul den 
vorwerfbar ist, sowie im Falle von OP TION zu-
rechenbaren Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Ebenso unberührt bleiben die Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz.
4.2 Die Gewährleistung richtet sich im übrigen 
ausschließlich nach folgen den Bedingungen.

a) Der Kunde muss Warensendungen un-
verzüglich auf Vollständigkeit und Trans-
portschäden untersuchen und OPTION etwai-
ge Schäden oder Ver luste unverzüglich durch 
eine Tat be stands meldung des Spediteurs und 
eine vom Kunden unterzeichnete Schadens-/
Verlustmeldung anzeigen. Im übrigen müssen 
OPTION Falsch lieferungen, Mengenfehler und 
offen sichtliche Mängel unverzüglich, spätes-
tens je doch innerhalb von zwei Wochen nach 
Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden. Män-
gel, die auch bei ordnungs gemäßer Prüfung 
der Ware nach Eintreffen nicht erkannt werden 
konnten, sind OPTION innerhalb von zwei Wo-
chen nach Bekanntwerden schriftlich anzu-
zeigen. Die mangel haften Waren sind in dem 
Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der 
Fest legung des Mangels befinden, zur Besich-
tigung durch OPTION bereit zu stellen. Bei Ver-
letzung der Unter suchungs- und Rügepflicht 
gilt die Ware in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt.

b) Für normale Abnutzung, insbe sondere an 
Verschleißteilen und Be triebsmitteln besteht 
keine Gewähr leistungspflicht. Eine Gewährlei-
stungs pflicht besteht auch dann nicht, wenn 
Schäden oder Störungen an der ge lieferten 
Ware eintreten, die auf un sachgemäße Be-
handlung zurück zuführen sind sowie auf 
übermäßige Beanspruchung, ungenü gende 
Instand haltung, vom Kunden und/oder Dritten 
fehlerhaft erstellte bzw. installierte Software, 
Verwen dung ungeeigneter Betriebsmittel oder 
Zubehöre, anormale Betriebs bedingungen 
oder Eingriffe des Kunden bzw. Dritter.

c) Gewährleistung wird ferner nicht übernom-
men für alle auf Verlangen des Kunden inte-
grierten Drittprodukte (vom Kunden zur Ver-
fügung gestellte oder im Auftrag des Kunden 
erworbene Pro dukte). 
d) In einem Gewährleistungsfall ist OPTI-
ON verpflichtet, rechtzeitig ge rügte Mängel 
nach Wahl des Kunden, die im Rahmen der 
Verhältnis mäßig keit zu erfolgen hat, durch 
Nachbes serung oder Ersatzlieferung zu be-
heben.

e) Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde 
verpflichtet, die mangelhafte Sache zurückzu-
gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum von 
OPTION. Für Mängel der Nachbesserung oder 
der neu erbrachten Lieferung über nimmt OP-
TION eine zusätzliche Ge währ leistung entspre-
chend den hier festgelegten Bedingungen für 
die Dauer von drei Monaten, mindestens jedoch 
bis zum Ablauf der Gewähr leis tungsfrist für die 
ursprüngliche Lie ferung/Leistung. Im übrigen 
wird die Gewährleistungsfrist durch Ver bes-
serungen bzw. Verbesserungs versuche weder 
verlängert noch unter brochen. Eine Verlänge-
rung der Ge währleistung erstreckt sich nur auf 
das reparierte oder ausgetauschte Teil.

f) Kann der Mangel nicht innerhalb an-
gemessener Frist behoben werden oder ist 
die Nachbesserung oder Ersatzliefe rung aus 
sonstigen Grün den als fehlgeschlagen anzuse-
hen, kann der Kunde nach seiner Wahl Herab-

setzung der Vergütung (Minderung) verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem 
Fehlschlagen der Nachbes serung ist erst aus-
zugehen, wenn OPTION hinreichende Gelegen-
heit zur Nach bes serung oder Ersatzlieferung 
ein geräumt wurde, ohne dass der gewünschte 
Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung 
oder Er satz lieferung unmöglich ist, wenn sie 
von OPTION verweigert oder unzumutbar ver-
zögert wird, wenn begründete
Zwei fel hinsichtlich der Erfolgs aussichten be-
stehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus 
sonstigen Gründen vorliegt. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere der Anspruch auf 
Schadenersatz, auch wegen anderer als an der 
Ware eingetretener
Schä den, sind nach Maßgabe der Regelungen 
in Ziff. 4.4 und 4.5 aus geschlossen.

g) OPTION trägt jeweils die unmittelbar für 
die Nachbesserung oder für die Lieferung 
des Ersatzstückes sowie den Aus- und Einbau 
anfal lenden Kosten. Die übrigen Kosten trägt 
der Kunde. Erweist sich eine Mängelrüge als 
unberechtigt, so ersetzt der Kunde OPTION 
alle Aufwendungen, die OP-TION durch diese 
entstanden sind.

h) Im Falle der Lieferung von Software besteht 
kein Recht des Kunden auf Neuherstellung. Die 
mit der Software gelieferte Hardware kann der 
Kunde nicht allein wegen der Mangelhaftigkeit 
der Software zurückgeben.

i) Wird der Kunde, der selbst ge werblicher 
Händler ist, wiederum von seinem Kunden we-
gen Sachmängeln an von OPTION gelieferter 
Ware in Anspruch genommen, wird er OPTION 
davon unverzüglich unterrichten.

4.3 Die in Prospekten oder sonstigen Unterla-
gen enthaltenen Angaben über Maße, Gewichte 
und Leistungen können geringen Abweichun-
gen unter lie gen, sofern sie nicht ausdrücklich 
vereinbart oder garantiert sind und die Abwei-
chungen für den Kunden zumutbar sind. Farb-, 
Form- und technische bedingte Konstruktions-
ände rungen, die den bestimmungs-gemäßen 
Gebrauch nicht beein träch tigen, bleiben vor-
behalten.

4.4 Eine Haftung durch OPTION für leicht fahr-
lässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlos-
sen, sofern diese keine vertragswesentlichen 
Pflichten, Schä den aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches 
gilt für Pflicht verletzungen der Erfüllungs-
gehilfen. Soweit OPTION danach zum Scha-
denersatz verpflichtet ist, be schränkt sich der 
Anspruch auf den Ersatz des Schadens, der im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorherseh-
bar war. Insbesondere der Ersatz mittelbarer 
Schäden (Folgeschäden, wie z.B. entgangener 
Gewinn) ist ausge schlossen. Eine Haftung ist 
ferner insoweit ausgeschlossen, als der ein-
getretene Schaden durch die Vornahme zu-
mutbarer schadens min dernder Maßnahmen 
des Kunden hätte verhindert werden können. 
Bei Da tenverlust etwa, haftet OPTION nur auf 
den Aufwand, der bei ordnungs ge mäßer Da-
tensicherung durch den Kunden für die Re-
konstruktion der Da ten erforderlich ist.

4.5 Die Haftung ist für den einzelnen Scha-
densfall beschränkt auf den Wert der Lieferung 
bzw. Leistung, maximal auf einen Betrag in 
Höhe von 50.000,- Euro. Der Kunde kann bei 
Vertrags abschluss eine weitergehende Haf-
tungs übernahme gegen gesonderte Ver gü tung 
verlangen.

4.6 Dem Kunden steht wegen seiner vorgenann-
ten Rechte kein Zurück behaltungsrecht gegen-
über Forde rungen der OPTION zu, die sich nicht 
auf den Vertragsgegenstand beziehen.

5. Wartung und Instandhaltung (Ser vice)
OPTION ist bereit, mit dem Kunden einen Ser-
vice-Vertrag abzuschließen. Tritt dieser nicht 
ab dem Zeitpunkt der Lieferung bzw. Installati-
on in Kraft, so ist der Abschluss eines Service-
Ver trages von einer vorherigen ent gelt lichen 
Generalüberholung bzw. Über  prüfung der 
Hardware durch OP TION abhängig.

6. Software
6.1 Für die Software sowie für die Anwendungs-
software wird der Urhe berschutz in Anspruch 
genommen. Das Eigentum an Software und 
an den diesbezüglichen Unterlagen geht nicht 

auf den Kunden über. Der Kunde ist nicht be-
rechtigt, an der Software Ver änderungen vor-
zunehmen, die über lassenen Unterlagen zur 
Erstellung eigener Software zu verwenden bzw. 
entsprechende Unterlagen Dritten zu gänglich 
zu machen oder irgendeine Art von Kopien der 
Software nebst Unterlagen zu erstellen. Veräu-
ßert der Kunde seine Hardware mit der zuge-
hörigen System- oder Anwendungs software, 
so muss er sicherstellen, dass Dritte die Ein-
haltung der vorstehenden Bedingungen gegen-
über OPTION schriftlich bestätigt.

6.2 Für mitgelieferte, nicht von OPTION selbst 
hergestellte Software gelten die Bestimmun-
gen des jeweiligen Lizenz vertrages. Diese sind 
dem jeweiligen Produkt beigefügt. Der Kunde 
erklärt aus drücklich, diese anzuerkennen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1 OPTION behält sich das Eigentum an den 
von OPTION gelieferten Waren bis zur endgül-
tigen und vollständigen Bezahlung der Waren 
vor.

7.2 Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehende Ware im normalen 
Geschäftsverkehr weiterzu verkaufen. Eine 
Verpfändung der Siche rungsübereignung der 
unter Eigentums vorbehalt gelieferten Wa-
ren ist bis zur endgültigen und vollständigen 
Bezah lung der Waren nicht gestattet. Der 
Kunde tritt hiermit alle sich aus dem Weiter-
verkauf der Waren ergebenden Ansprüche bis 
zur Höhe der gegenüber OPTION noch offenen 
Forderungen im Vorwege an OPTION ab. OP-
TION nimmt diese Abtretung an. Das gleiche 
gilt für Ersatzansprüche, insbesondere aus 
Versicherungsverträgen wegen Verlust und 
Beschädigung der Ware. Der Kunde ist im 
Rahmen eines nor malen und ordnungsgemäß 
geführten Geschäftsbetriebes zum Einzug der 
an OPTION abgetretenen Forderungen be-
rechtigt. Diese Einzugsberechtigung kann von 
OPTION widerrufen werden, wenn der Kunde 
seinen Verpflichtungen OPTION gegenüber 
nicht nachkommt, in Vermögensverfall gerät 
oder die OPTION zustehenden Rechte, insbe-
sondere durch Pfändung anderer Gläubiger 
gefährdet werden. Unab hängig vom Widerruf 
der Einzugs berechtigung ist der Kunde auf 
Ver langen jederzeit verpflichtet, voll stän dige 
Auskunft über den Verbleib der von OPTION 
unter Eigen tums vorbehalt gelieferten Waren, 
die Höhe der daraus erzieltenVerkaufserlöse 
und deren Be zahlung zu erteilen.

7.3 Bei Zugriffen Dritter auf die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehende Ware wird der Kunde 
auf das Eigentum der OPTION hinweisen und 
OPTION un verzüglich benachrichtigen. Kosten 
und Schäden trägt der Kunde.

7.4 OPTION behält sich das Eigentum an sämt-
lichen dem Kunden über las senen Unterlagen 
vor. Diese dürfen Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden und sind OPTION auf Verlagen 
zu rückzugeben, wenn der Auftrag nicht an OP-
TION erteilt wird.

8. Sonstiges
8.1 Mit Aufnahme der Geschäfts beziehungen 
werden die zur Auftrags bearbeitung notwendi-
gen Daten, die auch personenbezogene Daten 
sein können, gespeichert und soweit es für die 
Durchführung des Auftrages er forderlich ist, 
verarbeitet und über mit telt.

8.2 OPTION ist berechtigt, einzelne Verpflich-
tungen durch Unterauftrags nehmer erbringen 
zu lassen.

9. Schlussbestimmungen
9.1 Die Beziehungen zwischen dem Kunden 
und der OPTION unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
jedoch unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

9.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen, so ist der 
Gerichts stand für etwaige Streitigkeiten - auch 
über die Rechts wirksamkeit eines Vertrages - 
München vereinbart. OPTION ist in jedem Fall 
berechtigt, den Kunden auch an dessen allge-
meinen Gerichtstand zu verklagen.

9.3 Als Erfüllungsort für beide Teile gilt das OP-
TION - Auslieferungslager in München

München, Januar 2016


